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1. Allgemeines 
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) gelten in allen Rechtsbeziehungen zwi-
schen uns und unseren Abnehmern und Lieferanten 
(nachfolgend „Kunden“).  
1.2 Entgegenstehende oder abweichende Geschäfts-
bedingungen unserer Kunden werden nicht Vertrags-
inhalt, auch wenn wir einen Vertrag durchführen, ohne 
solchen Bedingungen ausdrücklich widersprochen zu 
haben.  
 
2. Vertragsanbahnung und -abschluss, Mitwirkung des 
Kunden 
2.1 Mit seiner Bestellung bietet uns der Kunde an, ei-
nen Vertrag abzuschließen. Nutzt unser Kunde dafür 
unsere Internet-Plattform oder einen anderen elektro-
nischen Weg, handelt es sich stets um Kundenangebo-
te. Wir geben mit unseren Preis- und Leistungsver-
zeichnissen keine Angebote ab. 
2.2 Wir sind berechtigt, Vertragsangebote unserer 
Kunden binnen zwei Wochen nach Eingang bei uns an-
zunehmen. Die Annahme können wir schriftlich oder 
dadurch erklären, dass wir die Ware ausliefern bzw. 
die von uns erbetene Leistung erbringen. Erst mit un-
serer Annahme kommt der Vertrag zwischen dem 
Kunden und uns zustande. 
2.3 Nach Vertragsabschluss führen wir die Aufträge 
unserer Kunden mit den uns vom Kunden überlasse-
nen Daten aus. Unsere Kunden haben uns diese Daten 
in den vertraglich vereinbarten Formaten, fehlerfrei 
und frei von mit dem Druck verletzbaren Drittrechten 
zu übermitteln. Wir sind nicht verpflichtet, diese 
Druckdaten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu ü-
berprüfen. Wir zeigen unseren Kunden an, wenn 
Druckdaten offensichtlich nicht verarbeitungsfähig 
sind. Unsere Kunden stellen uns von der Inanspruch-
nahme Dritter frei, wenn Drittrechte bestehen, die ei-
ner Ausführung unseres Auftrags entgegenstehen und 
wir diese Rechte nicht gekannt haben und sie uns 
auch nicht grob fahrlässig unbekannt geblieben sind. 
 
3. Preise, Zahlungen, Teilleistungen, Mahn- und Rück-
lastschriftkosten 
3.1 Soweit gesetzlich für den wirksamen Vertrags-
schluss eine Einigung zwischen den Vertragsparteien 
über die Entgeltlichkeit genügt, gelten die in unserer 
Preisliste am Tag des Zugangs der Bestellung des 
Kunden ausgewiesenen Preise, wenn wir uns mit dem 
Kunden über die Entgeltlichkeit der von uns zu erbrin-
genden Leistungen, nicht aber über die exakte Höhe 
des Preises geeinigt haben, andernfalls die vereinbar-
ten Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk. 
3.2 Wir können Abschlagszahlungen in angemessenem 
Umfang für erbrachte Teilleistungen verlangen. Teillie-
ferungen werden sofort berechnet; die Rechnungsbe-
träge sind jeweils sofort fällig. Rücktrittsrechte unserer 
Kunden werden dadurch nicht berührt. 
3.3 Ziehen wir unsere Forderungen auf Wunsch des 
Kunden im Wege der Lastschrift ein, hat der Kunde für 
jeden Fall einer Rücklastschrift den für uns damit ver-
bundenen Bearbeitungsaufwand mit 5,- € zu erstat-
ten. Unserem Kunden bleibt die Möglichkeit des Nach-
weises belassen, uns sei kein oder nur ein geringerer 
Schaden entstanden. 
3.4 Ist der Kunde im Verzug, seine Verbindlichkeiten 
zu bezahlen, erstattet uns der Kunde für jede nach 
Verzugseintritt ausgesprochene Mahnung 5,- €. Ziff. 

3.3. Satz 2 gilt entsprechend. 
 
4. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung 
4.1 Der Kunde darf gegen unsere Ansprüche nur mit 
unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
gegenüber unseren Forderungen aus einem Vertrag 
ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, nicht 
aus diesem Vertrag stammenden Anspruchs auszu-
üben. 
4.2 Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht gem. § 
369 HGB gilt für den Kunden nicht. Der Kunde kann 
seine gegen uns bestehenden Forderungen unbescha-
det der Regelung des § 354a HGB nicht an Dritte ab-
treten. 
 
5. Lieferung, Gefahrübergang, Verpackung 
5.1 Soweit wir einen Liefertermin nicht ausdrücklich 
als verbindliche Lieferfrist vereinbart haben, sind die 
von uns genannten Liefertermine nur unverbindlich. 
Eine Lieferfrist beginnt mit dem Eingang aller zur Aus-
führung des Auftrags erforderlichen Unterlagen des 
Kunden bei uns.  
5.2 Wir liefern durch Bereitstellung der Ware an unse-
rem Sitz. Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen 
dem Kunden bzw. seinen Beauftragten das Beladen 
des Fahrzeugs. 
5.3 Ist im Einzelfall Versand vereinbart, versenden wir 
die Ware stets auf Wunsch des Kunden gem. § 447 
BGB auf dessen Gefahr und Kosten. Ist unser Kunde 
Verbraucher, bleibt es bei der gesetzlichen Regelung. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1 Die gekauften Waren gehen erst dann in das Ei-
gentum des Kunden über, wenn dieser seine gesam-
ten Verbindlichkeiten aus der mit uns bestehenden 
Geschäftsverbindung erfüllt hat. Ist der Kunde 
Verbraucher geht das Eigentum auf ihn über, wenn er 
unsere Forderung aus diesem Geschäft erfüllt hat. 
6.2 Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann beste-
hen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine lau-
fende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo 
gezogen und anerkannt ist. 
6.3. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies aus-
drücklich schriftlich erklären. Treten wir vom Vertrag 
zurück, so können wir für die Dauer der Überlassung 
des Gebrauchs der Ware eine angemessene Vergütung 
verlangen. 
6.4 Ist der Kunde Unternehmer, gilt: Der Kunde ist 
berechtigt, die Ware in seinem ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages 
ab, die er aus der Weiterveräußerung gegen einen 
Dritten erwirbt. Wir nehmen die Abtretung an. Nach 
der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forde-
rung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen uns ge-
genüber bestehenden Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug 
gerät. Das Gleiche gilt hinsichtlich der aus einer Ver-
arbeitung der Vorbehaltsware resultierenden Forde-
rung des Kunden. Andere Verfügungen als die genann-
ten darf der Kunde nicht treffen, insbesondere die 
Vorbehaltsware nicht anderweitig verpfänden oder zur 
Sicherheit übereignen. Die Be- und Verarbeitung der 
Ware durch den Kunden erfolgt in unserem Namen 
und Auftrag. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der 
neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert 
der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verar-
beiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt wird.  
6.5 Solange der Kunde seine uns gegenüber beste-
henden Verbindlichkeiten ordnungsgemäß erfüllt, ist 
er zur Weiterverwendung der Vorbehaltsware im übli-
chen Geschäftsgang befugt; dies gilt jedoch nicht, 



wenn und soweit zwischen dem Kunden und seinen 
Abnehmern ein Abtretungsverbot bzgl. der Kaufpreis-
forderung vereinbart ist.  
6.6 Der Kunde ist im Falle eines Weiterverkaufs ver-
pflichtet, einen Eigentumsvorbehalt mit seinem Kun-
den zu vereinbaren, ohne den mit uns vereinbarten 
Eigentumsvorbehalt offenzulegen. 
6.7 Veräußert der Kunde Waren, an der wir gemäß 6.4 
nur anteiliges Eigentum haben, so zediert er an uns 
die Ansprüche gegen die Dritten zum entsprechenden 
Teilbetrag; wir nehmen die Zession an. Verwendet der 
Kunde die Vorbehaltsware im Rahmen eines Werk- (o-
der ähnlichen) Vertrages, so tritt er die (Werklohn) 
Forderung in Höhe unseres gelieferte Waren entspre-
chenden Rechnungswerts an uns ab; wir nehmen die 
Abtretung an. 
6.8 Der Kunde ist bei ordnungsgemäßem Geschäfts-
gang zur Einziehung der Forderungen aus einer Wei-
terverwendung der Vorbehaltsware ermächtigt. Haben 
wir konkreten Anlass zur Sorge, dass der Kunde seine 
Verpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß 
erfüllt oder erfüllen wird, so hat der Kunde auf unser 
Verlangen hin die Abtretung seinen Abnehmern mitzu-
teilen, sich jeder Verfügung über die Forderungen zu 
enthalten, uns alle erforderlichen Auskünfte über den 
Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren 
und über die an uns abgetretenen Forderungen zu ge-
ben sowie uns die Unterlagen zur Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen auszuhändigen. Zugriffe 
Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen. 
 
7. Gewährleistung 
7.1. Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir für Män-
gel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Wir sind 
berechtigt, die Art der von unserem Kunden gewählten 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unver-
hältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art 
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile bleibt. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) 
verlangen. Das Recht des Kunden, neben dem Rück-
tritt in der gesetzlichen Weise Schadenersatz bzw. 
Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt unberührt, 
mit Ausnahme der Einschränkungen für Schadener-
satzansprüche des Kunden gemäß Ziff. 8.  
7.2 Die nach der gesetzlichen Rügepflicht gemäß § 
377 HGB vorgesehene Rüge kann nur in Schriftform 
wirksam durch den Unternehmer-Kunden erklärt wer-
den. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen des § 
377 HGB bleiben unberührt. Ist unser Kunde Verbrau-
cher, sind dessen Gewährleistungsansprüche ausge-
schlossen, wenn er offensichtliche Mängel nicht inner-
halb einer Frist von zwei Wochen (gerechnet ab Emp-
fang der Ware bis zur Absendung der Rüge) rügt.  
7.3 Erbringen wir Leistungen bei der Mängelsuche, -
prüfung oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu 
sein und hat der Kunde vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig zu Unrecht Mängel gerügt, so hat der Kunde die 
uns hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen.  
7.4 Ist unser Kunde Unternehmer, beträgt die Verjäh-
rungsfrist für Ansprüche aus Gewährleistung ein Jahr. 
§ 479 BGB bleibt unberührt. 
 
8. Haftung, Verjährung, Schadenpauschalierung 
In Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
leisten wir Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen nur nach folgenden Regeln: 
8.1 Wir haften auf Schadensersatz in voller Höhe bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
8.2 Bei Fehlen einer vereinbarten, garantierten oder 
zugesicherten Beschaffenheit haften wir nur in Höhe 
des vorhersehbaren, typischen Schadens, der durch 
die Garantie bzw. die Zusicherung oder die Vereinba-
rung verhindert werden sollte, soweit das Fehlen der 
garantierten, zugesicherten bzw. vereinbarten Be-

schaffenheit nicht seinerseits auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
8.3 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der 
Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelba-
ren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unter-
nehmer-Kunden haften wir bei leicht fahrlässiger Ver-
letzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Wei-
tergehende Ansprüche gegen uns oder unsere Beauf-
tragten, insbesondere auch auf Schadenersatz oder 
Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
sind ausgeschlossen. 
8.4 Die Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche 
unserer Kunden beträgt ein Jahr. 
8.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen der 
Ziff. 8.2 – 8.4 gelten nicht für Ansprüche des Kunden 
aus dem Produkthaftungsgesetz und bei uns zure-
chenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden und im Falle einer Haf-
tung gemäß Ziff. 8.1. Andere gesetzliche Schadenser-
satz-Ausschlusstatbestände bleiben unberührt. 
8.6 Führen wir unsere Leistung aus Gründen nicht aus, 
die der Kunde zu vertreten hat, so hat der Kunde 
Schadenersatz iHv. 10 % des vereinbarten Preises zu 
zahlen. Dem Kunden ist es unbenommen nachzuwei-
sen, uns sei kein oder nur ein geringerer Schaden ent-
standen. Ist uns ein höherer Schaden entstanden, sind 
wir an die Schadenpauschale nicht gebunden. 
 
9. Datenschutz 
Beide Vertragsparteien beachten die Regeln des Da-
tenschutzes. Wir wickeln Geschäftsbeziehungen durch 
eine Datenverarbeitungsanlage ab. Daten des Kunden 
werden daher in einer automatischen Datei erfasst 
und gespeichert. Von dieser Speicherung wird der 
Kunde hiermit unterrichtet. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl, Salvato-
rische Klausel 
10.1 Erfüllungsort für die wechselseitigen Leistungen 
ist unser Sitz.  
10.2 Bei Verträgen mit Kaufleuten i.S.d. HGB ist Ge-
richtsstand unser Sitz. 
10.3 Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-
Kaufrechts. 
10.4 Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder 
teilweise ungültig oder lückenhaft sein, berührt das die 
Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen 
Teile solcher Klauseln nicht. 
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